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Botschaft zur Biirgerrechtsrevision

Achtjahresfrist

Kiinftig soll eine Auslinderin, die einen
Schweizer heiratet, nicht mehr automatisch
das Schweizer Biirgerrecht erhalten. Der
Bundesrat hat eine entsprechende Botschaft
zur 2. Etappe der Biirgerrechtsrevision ver-
abschiedet.

Die zweite Etappe der Biirgerrechtsrevision
—aufden 1. Juli 1985 wurde bereits das Biir-
gerrecht der Kinder eines schweizerischen
Elternteils neu geregelt - ist ein weiterer
Schritt hin zur Gleichstellung von Mann
und Frau im Biirgerrecht. Die ausldndische
Ehefrau eines Schweizers wird kiinftig nicht
mehr automatisch mit der Heirat Schweize-
rin. Diese stossende Ungerechtigkeit gegen-
iiber dem auslidndischen Ehepartner einer
Schweizerin wird nun zugunsten einer

aufgegeben. Die Schweiz ist iibrigens der
einzige europdische Staat, der den auto-
matischen Erwerb des Biirgerrechts der
Ausldnderin durch Heirat kennt.

Gemaiss Vorlage des Bundesrats kann kiinf-
tig der auslindische Ehepartner einer
Schweizerin oder eines Schweizers nach
fiinfjahriger Wohnsitz- und dreijdhriger
Ehedauer die erleichterte Einbiirgerung be-
antragen. Voraussetzung ist, dass der Be-
werber in die schweizerischen Verhéltnisse
eingegliedert ist, die schweizerische Rechts-
ordnung beachtet und die innere oder dusse-
re Sicherheit der Schweiz nicht gefdhrdet.
Auch Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizern soll die erleichterte Einbiirge-
rung ermoglicht werden, allerdings erst
nach achtjdhriger Ehedauer sowie bei enger
Verbundenheit mit der Schweiz.

Der Vorentwurf enthielt noch eine Frist von
zwolf Ehejahren. Die Auslandschweizer-
organisation hat sich im Vernehmlassungs-

geschlechtsneutralen

Biirgerrecht

Frist beachten

1. Bis Ende Juni 1988 konnen
Kinder, die nach dem 31.De-
zember 1952 aus Ehen von
Schweizerinnen mit Ausldndern
geboren wurden, die Anerken-
nung als Schweizer Biirger be-
antragen, wenn die Mutter das
Schweizer Biirgerrecht durch
Abstammung, Adoption oder
Einbiirgerung erworben hat.
Seit dem 1.Juli 1985 geborene
Kinder aus solchen Ehen erwer-
ben das Schweizer Biirgerrecht
automatisch.

Wenn die Mutter das Schweizer
Biirgerrecht hingegen durch
eine frithere Heirat mit einem
Schweizer erworben hat, so
kann das Kind aus der nachfol-
genden Ehe mit einem Auslédn-
der unter bestimmten Voraus-
setzungen (namentlich  bei
sechsjahrigem Wohnsitz der
Mutter oder des Kindes in der
Schweiz) erleichtert eingebiir-
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Gleichstellung der
ausldndischen Ehepartner von Schweizern

gert werden. Die entsprechende
Ubergangsbestimmung fiir
nach dem 31.Dezember 1952
geborene Kinder sieht eine Ge-
suchstellung bis Ende Juni
1988 vor.

Gesuchsformulare kénnen bei
den zustdndigen schweizeri-
schen Auslandvertretungen an-
gefordert werden.

2. Das im Ausiand geborene
Kind eines schweizerischen El-
ternteiles, das noch eine andere
Staatsangehorigkeit besitzt,
verliert das Schweizer Biirger-
recht mit der Vollendung des
22. Altersjahres, wenn es nicht
bis dahin einer schweizerischen
Behorde im In- oder Ausland
gemeldet worden ist. Das be-
reits mehr als 22 Jahre alte
Kind, das bisher nicht gemeldet
wurde, kann diese Meldung je-
doch noch bis Ende Juni 1988
vornehmen, wenn dessen Vater
oder Mutter in der Schweiz ge-
boren wurde. BAP

verfahren energisch fiir die Verkiirzung
dieser Frist ausgesprochen.

JM

Eidgendssische
Volksabstimmungen
1988

12.Juni, 25. September,
4.Dezember.

Werden Sie dieses
Jahr 50 Jahre alt?

Wenn ja, konnen Sie der frei-
willigen AHV/IV noch spite-
stens innert eines Jahres seit
Vollendung ihres 50. Altersjah-
res beitreten. Dies ist Thre letzte
Chance! Fiir weitere Auskiinfte
schreiben Sie bitte an Ihre
schweizerische Vertretung.

Redaktion der Offiziellen Mittei-
lungen:

Auslandschweizerdienst, Eidgenos-
sisches Departement fiir auswértige
Angelegenheiten.




	Eidgenössische Volksabstimmung 1988

